
 

Amt für Landwirtschaft,  

Flurneuordnung und Forsten Süd  

(Flurbereinigungsbehörde)  

Müllnerstr. 59, 06667 Weißenfels 

Mühlweg 19, 06114 Halle (Saale), Außenstelle 

 

Halle, den 01.12.2020 

 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 

Anordnung der 

Vereinfachten Flurbereinigung „Mertendorf“ 

und Aufforderung zur Anmeldung von unbekannten Rechten 

 

 

 

1. Flurbereinigungsbeschluss 

 

Aufgrund von § 86 Abs.1 Nr. 1 und 3 i.V.m. Abs. 2 Nr. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 

in der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 

Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794), wird hiermit das  

 

Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren „Mertendorf“, 

Verfahrens-Nr.: 611-46 BLK 046, 

 

angeordnet. 

 

Das Flurbereinigungsverfahren liegt im Burgenlandkreis und umfasst Teile der Gemarkungen 

und Fluren  

 Mertendorf (Flur 1, 8, 9, 10, 11, 12), 

 Wethau (Flur 4)  

 Wettaburg (Flur 1, 2) 

 

Das Flurbereinigungsgebiet ist rd. 283 ha groß und in der Gebietskarte orange umrandet 

dargestellt. Die zum Flurbereinigungsverfahren gehörenden Flurstücke sind in der Liste der 

Verfahrensflurstücke benannt. Die Gebietskarte und Liste der Verfahrensflurstücke sind 

Bestandteil dieses Beschlusses. 

 

Mit dem Flurbereinigungsbeschluss entsteht als Körperschaft des öffentlichen Rechts die 

Teilnehmergemeinschaft, die aus den Eigentümern der zum Verfahrensgebiet gehörenden 

Grundstücke und Gebäude sowie aus den diesen gleichstehenden Erbbauberechtigten 

gebildet wird. 

 

Die Teilnehmergemeinschaft führt die Bezeichnung: 

„Teilnehmergemeinschaft Mertendorf“, 

 

Sie hat ihren Sitz in der Gemeinde Mertendorf, Verbandsgemeinde Wethautal. 

 

 



2. Begründung 

 

Ein örtlicher Landwirtschaftsbetrieb sowie die Gemeinde Mertendorf haben eine 
Flurbereinigung zur Flächenarrondierung und Auflösung von Eigentum-Nutzungs-Konflikten 
beantragt. In den vergangenen Jahren kam es zudem zu Überflutungen und Bodenerosion 
aufgrund von Starkregenereignissen.  
 
Die Anträge sind zulässig und begründet.  
 
Zur Verbesserung der Landschaftsstruktur, des Erosionsschutzes und zur Regulierung des 
Oberflächenabflusses, wurde im Auftrag der Gemeinde Mertendorf ein Konzept zur 
Regulierung des Oberflächenwasserabflusses und des Bodenabtrages in der Fläche sowie 
zur gefahrlosen Abführung des überschüssigen Oberflächenwassers erarbeitet. Das Vorliegen 
der sonstigen Voraussetzungen und die Zweckmäßigkeit eines Flurbereinigungsverfahrens 
wurden untersucht. Die Durchführung eines Verfahrens nach § 86 FlurbG erscheint geboten. 
Die Abgrenzung des Verfahrensgebietes erfolgte entsprechend des § 7 FlurbG unter den 
Gesichtspunkten der möglichst vollkommenen Zweckerreichung.  
 

Das landwirtschaftliche Wegenetz wurde in der Zeit bis 1989 erheblich ausgedünnt. Dies hat 
zur Folge, dass bei einem Teil der Flurstücke keine Erschließung gegeben ist. Im Hinblick auf 
die Eigentumsgarantie des Art. 14 des Grundgesetzes bedarf es der Wiederherstellung der 
Verfügungsgewalt des Eigentümers über sein Eigentum. Demgegenüber wurden in der 
Vergangenheit Wege neu angelegt, ohne die eigentumsrechtlichen Verhältnisse anzupassen. 
Gräben und andere wasserregulierende Elemente fehlen oder sind nicht mehr voll 
funktionstüchtig. Durch die Beseitigung ehemals vorhandener Landschaftselemente und 
Verwallungen entstanden erosionsanfällige Geländeoberflächen. Im Rahmen des Verfahrens 
ist vorgesehen, diese Umstände zu bereinigen.  
 
Durch eine sinnvolle Zusammenlegung der Nutzflächen, die Umsetzung von 
Erosionsschutzmaßnahmen und soweit erforderlich Ausbau des Wegenetzes zur besseren 
und zeitgerechten Erschließung der Feldflur soll eine nachhaltige Verbesserung der Arbeits- 
und Produktionsbedingungen sowie der Wettbewerbsfähigkeit in der örtlichen Landwirtschaft 
erreicht werden. 
 

Weiterhin werden Maßnahmen zur Erhaltung der Kulturlandschaft, der Wiederherstellung 
einer vielfältig strukturierten, den Erfordernissen an Landschaftspflege und Naturschutz 
gerecht werdenden Landschaft unterstützt. Darüber hinaus sollen im notwendigen Umfang 
Maßnahmen der Landentwicklung in diesem ländlichen Raum ermöglicht und 
Landnutzungskonflikte aufgelöst werden. 
 

Die erforderlichen Maßnahmen sollen ermöglicht werden, indem Flächen für solche Zwecke 

an geeigneter Stelle bereitgestellt werden. Dies gilt gleichermaßen unterstützend auch für 

Vorhaben anderer Träger. 

 

Das angeordnete vereinfachte Flurbereinigungsverfahren dient vorrangig privatnützigen 

Zwecken. 

 

Nach § 37 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes ist das Flurbereinigungsgebiet unter 

Beachtung der jeweiligen Landschaftsstruktur neu zu gestalten, wie es den gegeneinander 

abzuwägenden Interessen der Beteiligten sowie der Interessen der allgemeinen Landeskultur 

und der Landentwicklung entspricht und wie es das Wohl der Allgemeinheit erfordert. Die 

allgemeinen Grundsätze für die zweckmäßige Neugestaltung des Flurbereinigungsgebietes 

nach § 38 Flurbereinigungsgesetz werden im Entwurf mit den beteiligten Behörden, 

Organisationen und Berufsvertretungen einvernehmlich erarbeitet. Sie werden den weiteren 

Handlungsrahmen im Flurbereinigungsverfahren bilden. 



 

Die nach § 5 Abs. 2 und 3 FlurbG zu beteiligten Behörden und Organisationen sind durch die 

Flurbereinigungsbehörde über das Vorhaben unterrichtet und dazu gehört worden. Die 

voraussichtlich am Flurbereinigungsverfahren beteiligten Eigentümer und Erbbau-

berechtigten sind gem. § 5 Abs. 1 FlurbG über Ziel, Zweck und Kosten dieses Vereinfachten 

Flurbereinigungsverfahrens aufgeklärt worden. 

 

Die Voraussetzung zur Anordnung des Vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens nach 

§ 86 Abs. 1 FlurbG liegen somit vor. 

 

 

 

3. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten 

 

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 

Flurbereinigungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten beim Amt für 

Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Müllnerstr. 59, 06667 Weißenfels 

anzumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG). 

 

Es kommen in Betracht: 

a) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder 

von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur 

Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke 

beschränken, z.B. Pacht-, Miet- und ähnliche Rechte (§10 Nr.2 d FlurbG); 

b) Im Grundbuch einzutragende Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 

Grundstücken, insbesondere Hütungsrechte oder andere Dienstbarkeiten, wie 

Wasserleitungsrechte, Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw., die vor dem 

01.01.1900 begründet sind und deshalb der Eintragung in das Grundbuch nicht bedurften; 

c) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das 

Liegenschaftskataster übernommen sind. 

 

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde innerhalb einer von dieser zu 

setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende 

nicht mehr zu beteiligen. 

 

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die 

Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen 

(§ 14 Abs. 2 FlurbG). 

 

Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rechtes muss die Wirkung eines 

vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der 

Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf 

gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG). 

 

Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung außerhalb des Grundbuches 

(z.B. Erbfall) unrichtig geworden sind, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen 

Interesse beim Grundbuchamt auf eine baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken 

bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur Beschaffung des Unterlagen für die 

Grundbuchberichtigung möglichst ungesäumt nachzukommen. 

 

 



4. Einschränkungen 

 

Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des 

Flurbereinigungsplanes gelten gem. § 34 Abs.1 FlurbG folgende Einschränkungen: 

 

a) In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der 

Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 

ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. 

 

b) Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen u. ä. Anlagen dürfen nur 

mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich 

verändert oder beseitigt werden. 

 

c) Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, 

Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, 

insbesondere des Naturschutzes und der Landespflege, nicht beeinträchtigt werden, 

mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde von Reb- und Hopfenstöcken bleiben 

unberührt. 

 

Sind entgegen den vorstehenden Vorschriften zu a) und b) Änderungen vorgenommen oder 

Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so kann dieses im Flurbereinigungsverfahren 

unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gem. § 137 

FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 

FlurbG). 

 

Sind Eingriffe entgegen der vorstehenden Vorschrift zu c) vorgenommen worden, so muss die 

Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG). 

 

Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Ausführungsanordnung 

bedürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 

übersteigen, der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde im Einvernehmen mit der 

Forstaufsichtsbehörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG). 

 

Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, 

dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den 

Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 

Ziff. 6 FlurbG). 

 

Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde berechtigt, zur 

Vorbereitung und zur Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach 

ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 

 

 

5. Datenschutzrechtliche Hinweise 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die im Rahmen des gesetzlichen Auftrages 

nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) zu erfolgen hat, wird nach Maßgabe der geltenden 

datenschutzrechtlichen Regelungen vorgenommen. Weitergehende Informationen sind unter 

http://lsaurl.de/alffsueddsgvo zu finden. 

 

 

http://lsaurl.de/alffsueddsgvo


 

6. Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Müllnerstr. 59, 06667 Weißenfels 

oder bei der Außenstelle des Amtes im Mühlweg 19, 06114 Halle (Saale) erhoben werden.  

 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

Hartig    (Dienstsiegel) 

 


